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Neupflanzung und Ergänzung von Alleen und Baumreihen
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Umwandlung von Ackerflächen in Grünland

Erhalt besonders wertvoller Lebensräume
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Erhalt und Pflege von Streuobstwiesen

Wald

Bestandsumwandlung in Laubwald

Gebiete der Waldmehrung

Wald

Gewässer

�) Pflanzung gewässerbegleitender Gehölze

�) Entschlammung der Stillgewässer

!= Rückbau Aufstiegshindernis bzw. Anlage eines Fischpasses

Gemeindegrenze

Schutz von Flächen mit äußerst hoher bis hoher Wassererosionsgefährdung (siehe Karte 4
"Bodenempfindlichkeit") durch Gliederung der Feldflur, Anlage von Ackerrandstreifen,
Änderung der Bewirtschaftungsform (Favorisierung einer pfluglosen Bewirtschaftung)

Pflanzung einheimischer Laub- und Obstgehölze um
die Einbindung von Siedlungsrändern in die Landschaft zu ermöglichen

Freihaltung der Kaltluftabflussbahnen

Öffnung verrohrter Gewässerabschnitte inkl. Anlage und Pflege von extensiv
genutzten Grünlandstreifen


